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Beschlussvorlage 
Ref.VII/062/2019 

 
 

 

 
 

 

Beratung Datum Behandlung Ziel 

Ausschuss für Recht, Wirtschaft und 
Arbeit 

18.09.2019 öffentlich Gutachten 

Stadtrat 25.09.2019 öffentlich Beschluss 
 

Betreff: 

Satzung zur Änderung der Sondernutzungsgebührensatzung mit Anlage 1 
- Erhöhung der Sondernutzungsgebühren und Entgelte zum 01.01.2020 
 
Anlagen: 

Entscheidungsvorlage 
Änderungssatzung 
Entgeltverzeichnis 
Gegenüberstellung der alten und neuen Sondernutzungsgebühren und Entgelte 

 
Sachverhalt (kurz): 
 
Die Sondernutzungsgebühren und Entgelte sind gemäß Gutachten RWA vom 05.04.2017 und 
Beschluss des Stadtrates vom 26.04.2017 zu erhöhen, wenn eine vorausgeschaltete 
Überprüfung ergeben hat, dass eine Veränderung der gemäß Stadtratsbeschluss vom 
13.05.2015 festgelegten Indexzahlen (Index des Statistischen Bundesamtes "Einzelhandel 
ohne Handel mit Kraftfahrzeugen", Basis 2010 = 100, Ausgangswert Juli 2013 = 104,9 Punkte) 
um mehr als 1 % erfolgt ist. 
Eine Überprüfung ergab eine Veränderung um 5,815 Prozentpunkte (Vergleichswert Dezember 
2018). Die Erhöhung soll mit Beschlussfassung dieser Vorlage vollzogen werden. 
 
 

1. Finanzielle Auswirkungen: 

  Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen 

 Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 

      

 (→ weiter bei 2.) 

  Nein (→ weiter bei 2.) 

  Ja 

  Kosten noch nicht bekannt 

  Kosten bekannt 
 



Stadt Nürnberg Beschlussvorlage Ref.VII/062/2019 

 

Seite 2 von 4 

 Gesamtkosten       € Folgekosten       € pro Jahr 

     dauerhaft   nur für einen begrenzten Zeitraum 

 davon investiv       € davon Sachkosten       € pro Jahr 

 davon konsumtiv       € davon Personalkosten       € pro Jahr 

 

 
Stehen Haushaltsmittel/Verpflichtungsermächtigungen ausreichend zur Verfügung? 
(mit Ref. I/II / Stk - entsprechend der vereinbarten Haushaltsregelungen - abgestimmt, 
ansonsten Ref. I/II / Stk in Kenntnis gesetzt) 

  Ja  

  Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 

      

 

2a. Auswirkungen auf den Stellenplan: 

  Nein (→ weiter bei 3.) 

  Ja 

  Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans 

 
 Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von       Vollkraftstellen (Einbringung 

und Prüfung im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens) 

  Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt 

 

2b. Abstimmung mit DIP ist erfolgt   (Nur bei Auswirkungen auf den Stellenplan auszufüllen) 

  Ja  

  Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 

      

 

3. Diversity-Relevanz: 

  Nein 
 

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 

 
  Ja Keine unterschiedlichen Auswirkungen auf einzelne Bevölkerungsgruppen zu 

erwarten. 
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4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen: 
 

   RA (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen) 

   SÖR 

   BANOS 
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Gutachtenvorschlag (RWA am 18.09.2019): 
 

1. Der Ausschuss begutachtet die beiliegende Satzung zur Änderung der 
Sondernutzungsgebührensatzung der Stadt Nürnberg (SondernutzungsGebS - 
SNutzGebS) und empfiehlt dem Stadtrat, diese Satzung zu erlassen. 

 
2. Das beiliegende Entgeltverzeichnis wird begutachtet. 

 
3. Die nächste turnusmäßige Anpassung, die zum 01.01.des Jahres vorzunehmen ist, 

erfolgt wieder, wenn eine vorausgeschaltete Überprüfung ergeben hat, dass eine 
Veränderung der Indexzahlen um mehr als 1 % erfolgt ist. Bemessungsmaßstab ist der 
Index "Einzelhandel (ohne Handel mit Kraftfahrzeugen)" 

 
 
Beschlussvorschlag (StR am 25.09.2019): 
 

1. Entsprechend dem Gutachten des Ausschusses für Recht, Wirtschaft und Arbeit vom 
18.09.2019 wird der Erlass der beiliegenden Satzung zur Änderung der 
Sondernutzungsgebührensatzung der Stadt Nürnberg (SondernutzungsGebS - 
SNutzGebS) beschlossen. 

 
2. Das beiliegende Entgeltverzeichnis wird beschlossen. 

 
3. Die nächste turnusmäßige Anpassung, die zum 01.01. des Jahres vorzunehmen ist, 

erfolgt wieder, wenn eine vorausgeschaltete Überprüfung ergeben hat, dass eine 
Veränderung der Indexzahlen um mehr als 1 % erfolgt ist. Bemessungsmaßstab ist der 
Index "Einzelhandel (ohne Handel mit Kraftfahrzeugen)". 
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